Anpassung der Abschreibung – Antrag gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG

Als Beispiel für einen Gebäudewert von 500.000 EUR mit 2,5 % AfA (40 Jahre) und einer ermittelten tatsächlichen Restnutzungsdauer von 10 Jahren.


Sehr geehrte Damen und Herren,

für das in meinem Eigentum stehende und vermietete Mehrfamilienhaus in [Adresse einfügen], das seit dem Jahr [Jahr einfügen] steuerlich abgeschrieben wird, wurde die Gebäudeabschreibung bislang gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG mit 2,5 % p. a. über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angesetzt.

Nach nunmehr 20 Jahren Abschreibung liegt der Restbuchwert des Gebäudes bei 250.000 €. Zwischenzeitlich wurde ein Gutachten zur Ermittlung der tatsächlichen Restnutzungsdauer erstellt, welches eine verkürzte Restnutzungsdauer von zehn Jahren nachweist. Das Gutachten lege ich diesem Schreiben bei.

Ich beantrage daher ab dem Steuerjahr [Jahr einfügen] die Anwendung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG und die Abschreibung des verbleibenden Restwerts linear über die verbleibenden zehn Jahre, entsprechend einer jährlichen AfA in Höhe von 25.000 €.

Die bisher geltend gemachten Abschreibungen in Höhe von 250.000 € (20 Jahre à 2,5 %) verbleiben unverändert. Die Gesamtabsetzung bleibt damit innerhalb des Rahmens der zulässigen 100 % der ursprünglichen Gebäudekosten.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[Name / Unterschrift]
